
COVID-19	Präventionskonzept	und	Verhaltensregeln	
	
	
	

• Training	und	Zutritt	in	die	Halle	nur	durch	die	2G-Regel	
o Genesene	(	6	Monate	gültig	)	
o Geimpfte	(	EU-konformes	Zertifikat	=	Grüner	Pass	)	
o Ausnahme	schulpflichtige	Kinder		-	hier	gilt	gültiger	Ninja-Pass	

	
• Es dürfen nur maximal 25 Personen + Trainer in der Halle anwesend sein 

 
• wer	sich	krank	fühlt	bzw.	Symptome	aufweist,	darf	die	Sportstätte	nicht	betreten	bzw.	bleibt	zu	

Hause 
 

• wer	Kontakt	zu	einem	bestätigten	SARS-CoV-2-Fall	hatte,	darf	die	Sportstätte	nicht	betreten	bzw.	
bleibt	zu	Hause	 
 

• eigene	beschriftete	und	befüllte	Trinkflasche	und	Handtuch	mitbringen	 
 

• wenn	möglich,	bereits	umgezogen	zum	Training	erscheinen	und	nach	dem	Training	zu	Hause	
Duschen	 
 

• Mindestabstand	2	Meter	(Ausnahme	für	die	Ausübung	von		Kontaktsportarten	sind	:	die	kurzfristige	
Unterschreitung	im	Rahmen	der	Sportausübung	und	erforderliche	Sicherungs-	und	Hilfeleistungen)	 
 

• Tragen	einer	FFP2-Maske	(Ausnahmen:	die	eigentliche	Sportausübung	und	gegebenenfalls	
Duschen)	 
 

• nach	dem	Betreten	bzw.	vor	dem	Verlassen	der	Sportstätte	entweder	Hände	waschen	oder	Hände	
desinfizieren	 
 

• Pünktlich zum Training und nicht schon vorher erscheinen 
 

• Nach Ende des Trainings unverzüglich die Räumlichkeiten verlassen, damit kein Kontakt mit den 
SportlerInnen der nächsten Gruppe erfolgt 
 

• keine	Begrüßungen,	Verabschiedungen	sowie	kein	Körperkontakt	(z.B.	Handschlag,	High	Fives)	 
 

• Keine	Zuschauer	erlaubt,	ausser	Erfüllung	2G	;	Begleitpersonen	zur	Abholung	/	Bringung	bitte	vor	
der	Halle	warten	

 
• vor	jeder	Trainingseinheit	werden	alle	TeilnehmerInnen	(SportlerInnen,	BetreuerInnen,	

TrainerInnen	etc.)	in	eine	TeilnehmerInnenliste	eingetragen,	Datum	und	Uhrzeit	des	Betretens	
vermerkt	und	die	Listen	28	Tage		durch	den	COVID-19	Beauftragten	aufbewahrt	 
 

• vor	jeder	Trainingseinheit	erläutert	der/die	TrainerIn	den	SportlerInnen	die	Verhaltensregeln	auf	
der	Sportstätte	 
 

• während	der	Trainingseinheit	überwacht	der/die	TrainerIn	die	Einhaltung	der	Verhaltensregeln	 
 

• bei	Nichtbefolgung	der	Verhaltensregeln	schließt	der/die	TrainerIn	den/die	SportlerIn	von	der	
Sportausübung	aus	!	


